Fall 8:

Es ist mal wieder soweit, am ersten Juliwochenende findet die Saarmesse 2005 statt. Wie jedes Jahr hat auch Dieter Dampf (D), selbständiger Handelsvertreter für Kochtöpfe, einen großen Stand gemietet. Dieses Jahr möchte er seine Kunden mit dem neuen Schnellkochtopf „Ratz-Fatz“ beglücken, der nicht nur in der Kochgeschwindigkeit neue Maßstäbe setzt, sondern dank seiner besonderen Rosteinlage auch als Friteuse zu verwenden ist. Daher bestellt er beim Hersteller H 200 der Kochtöpfe. Diese sollen pünktlich am Freitag, den 8.7. geliefert werden. Leider wird einer der beiden Lastwagen des H aufgrund überhöhter Geschwindigkeit des Fahrers F in einen Unfall verwickelt, bei dem der LKW samt Inhalt zerstört wird. Aus diesem Grund erscheint H zwar pünktlich, bei den 200 Töpfen fehlen jedoch die Rosteinlagen. Als D dies erfährt, weigert er sich, die Töpfe allein abzunehmen, da diese ohne Einlage völlig unspektakulär seien. Vielmehr verlange er die 900,-  € Standkosten von H. Zu Recht?

Fall 9

Die selbständige Kosmetikberaterin Kessi (K) kauft sich einen nagelneuen Peugeot 206 CC beim Vertragshändler V. Gleich am nächsten Tag probiert K noch in der Garage stehend das elektrische Verdeck des Wagens aus, das sich zwar problemlos öffnet, dann aber nicht mehr schließen lässt. Da es draußen in Strömen gießt, K aber zu einem dringenden Termin mit einer wichtigen Kundin muss, nimmt sie sich ein Taxi. Die Taxikosten belaufen sich auf 80 Euro. 

Als später an diesem Tag die Sonne wieder scheint, fährt K mit dem Wagen zu V. Dieser stellt fest, dass bei der Montage im Werk die Züge des Verdecks verheddert worden sind und erklärt, er habe wohl bei der branchenüblichen Überprüfung des Neuwagens vor Auslieferung vergessen, das Verdeck zu testen. V bietet an den Defekt (Reparaturkosten 50 Euro) sofort und ohne Kosten für K zu beheben. Weitere Ansprüche sieht er allerdings nicht ein.

Welche Rechte kann K gegenüber V geltend machen?

Fall 10

Wie jeden Sonntag besucht Regina Reich (R) das Restaurant des Norbert Nobel (N), wo sie das 7-gängige De-Luxe-Menü verspeist. Auch dieses mal ist sie von den Kreationen des Küchenchefs begeistert. Während sie jedoch auf ihren Tafelspitz wartet, kommt Kellner K an ihrem Tisch vorbei, der die Gäste im Wintergarten bedient und 4 Teller mit flambiertem Vanilleeis auf Ananas balanciert. Als ein Teller ins Rutschen kommt, setzt dieser die Zobelstola der R in Brand. Der Brand kann zwar recht schnell gelöscht werden, dennoch wird die R leicht verletzt und die Stola im Wert von 5000 Euro ruiniert. R verlangt nun von N die Stola ersetzt und Schmerzensgeld in Höhe von 2.000,- €. N weigert sich, schließlich beschäftige er nur das beste Personal, sorgfältig ausgewählt und regelmäßig geschult. Allerdings könne selbst diesem einmal ein kleiner Lapsus passieren, wofür er ja wohl nicht verantwortlich sei. Außerdem sei K überhaupt nicht für den Tisch der R zuständig gewesen.

Bestehen die Ansprüche der R?

